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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Köhler Elisabeth
BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
vom 07. 06. 2001

Sicherungs- bzw. Abschiebehaft im Freistaat Bayern

1. a) Wie viele ausreisepflichtige Ausländer wurden in den
letzten zwei Jahren in Sicherungshaft genommen?
Bitte nach Herkunftsländern aufschlüsseln.

1. b) Wie viele davon sind aus der Straf- in die Abschiebe-
haft gekommen?

2. a) Wie hoch war die Verweildauer in Sicherungshaft in
den vergangenen zwei Jahren? (Bitte keine Durch-
schnittszahlen, sondern soweit wie möglich Auf-
schlüsselung nach Verweildauer [bis drei, bis sechs,
bis 12, bis 18 Monate] und nach Herkunftsländern.) 

2. b) Wie oft konnten Ausländer nach 6 Monaten Siche-
rungshaft abgeschoben werden? Bitte nach Her-
kunftsländern aufschlüsseln. 

2. c) Wie viele der Abschiebungshäftlinge wurden in den
letzten zwei Jahren aus der Sicherungshaft heraus
tatsächlich abgeschoben bzw. wie viele wurden frei-
gelassen? 

3. Werden anderweitige mildere Maßnahmen getroffen
bzw. Auflagen erteilt, um Sicherungshaft ausreisepflich-
tiger Ausländer soweit wie möglich zu vermeiden? Wenn
ja, welche? 

4. Welche rechtlichen Grundlagen – abgesehen von Bun-
desrecht – existieren für die Sicherungshaft (Gesetze,
Verordnungen, Erlasse etc.)? Es wird um Angabe der
Fundstelle gebeten. 

5. Werden Abschiebungshäftlinge ausschließlich in Justiz-
vollzugsanstalten untergebracht oder gibt es in Bayern
noch andere Unterbringungseinrichtungen – gegebenen-
falls auch kurzfristiger Art? 

6. a) Werden Familien bzw. Mütter mit kleinen Kindern,
Minderjährige (welchen Alters?), Schwangere, ältere
Menschen und geistig Behinderte in Haft genommen?

6. b) Wenn ja, wo werden sie gegebenenfalls auch kurz-
fristig untergebracht?

7. a) Welche Möglichkeiten der Finanzierung rechtlicher
Beratung bestehen während der Abschiebehaft und
inwieweit werden diese genutzt? 

7. b) Wer hat Zugang zu den Abschiebegefangenen, nach
welchen Kriterien wird eine Auswahl der Besucher
getroffen? 

7. c) Wer betreut die durch die bevorstehende Abschie-
bung stark belasteten oder suizidgefährdeten Ab-
schiebegefangenen? 

8. a) Welche Lockerungen bzw. welche strengeren (Sicher-
heits-)Vorkehrungen sind für Abschiebungshäftlinge
im Verhältnis zu Untersuchungs- und Strafhäftlingen
vorgesehen (bspw. Trennscheiben im Besuchszim-
mer)? 

8. b) Wie ist die Besuchserlaubnis geregelt und welche Re-
gelungen gibt es für ein- und ausgehende Telefonate?

Antwort
des Staatsministeriums der Justiz
vom 20. 07. 2001

Der Antwort zu der schriftlichen Anfrage ist vorauszu-
schicken, dass die bayerischen Ausländerbehörden keine
Statistik über die Zahl der vollziehbar ausreisepflichtigen
Ausländer, die in Sicherungshaft genommen werden müs-
sen, führen. Die Daten werden auch nicht für das Ausländer-
zentralregister erhoben und dort gespeichert. Eine Nacherhe-
bung wäre mit einem völlig unverhältnismäßigen Verwal-
tungsaufwand verbunden und würde die Ausländerbehörden
an der raschen Erledigung dringender und unaufschiebbarer
Verwaltungsaufgaben hindern. Vor diesem Hintergrund be-
antworte ich im Einvernehmen mit dem Staatsministerium
des Innern die schriftliche Anfrage wie folgt:

Zu 1. a):
Statistische Aufzeichnungen speziell zur Sicherungshaft lie-
gen nicht vor. Zahl und Nationalität aller Abschiebungsge-
fangenen jeweils zu den Stichtagen 31. März 2000 und 2001
können den beiliegenden Tabellen entnommen werden.

Zu 1. b):
Statistische Angaben hierzu liegen nicht vor.

Zu 2. a):
Statistische Angaben hierzu liegen nicht vor.

Zu 2. b):
Statistische Erhebungen liegen auch insoweit nicht vor. Die
durchschnittliche Dauer liegt in der Praxis deutlich unter
sechs Monaten. Eine längere Haftdauer ist im Übrigen in der
Regel darauf zurückzuführen, dass der betroffene Ausländer
an der Klärung seiner Identität und Staatsangehörigkeit oder
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der Beschaffung der Heimreisedokumente bei der Botschaft
seines Landes nicht mitwirkt. Über sechs Monate hinaus
kann die Sicherungshaft nur dann verlängert werden, wenn
der Ausländer seine Abschiebung verhindert.

Zu 2. c):
Statistische Erhebungen liegen nicht vor. Hier kann aber die
Aussage getroffen werden, dass die gesetzlichen Vorausset-
zungen der Sicherungshaft an ein Verhalten des Ausländers
anknüpfen, das erwarten lässt, dass er sich der Abschiebung
entziehen wird. Daher kann unterstellt werden, dass die mei-
sten in Sicherungshaft befindlichen Ausländer auch abge-
schoben werden. Im Übrigen könnte aus der Tatsache, dass
die Abschiebung aus der Haft in bestimmten Fällen nicht er-
folgt ist, keinesfalls auf die Unzulässigkeit der richterlichen
Anordnung geschlossen werden. Beispielsweise kann sich
die Situation im Heimatland während der Abschiebungshaft
grundlegend ändern (Abschiebestopp) oder sich nachträglich
ein (dauerhaftes oder vorübergehendes) Aufenthaltsrecht
(Eheschließung, erstmalige Asylantragstellung) ergeben.

Zu 3.:
Wie bereits ausgeführt, knüpfen die gesetzlichen Vorausset-
zungen der Abschiebehaft bereits an ein Verhalten des Aus-
länders an, das erwarten lässt, dass er sich der Abschiebung
entziehen wird. Die Sicherungshaft trifft den Betroffenen da-
her in der Regel nicht unerwartet und lässt sich durch eine
Beachtung der Ausreiseverpflichtung vermeiden. Im Fall der
unerlaubten Einreise kann zudem von der Anordnung der Si-
cherungshaft abgesehen werden, wenn der Ausländer glaub-
haft macht, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen
wird. Unzulässig ist die Sicherungshaft, wenn feststeht, dass
die Abschiebung aus Gründen, die der Ausländer nicht zu
vertreten hat, innerhalb der nächsten drei Monate nicht
durchgeführt werden kann.

Es ist davon auszugehen, dass die bayerischen Ausländer-
behörden von den gesetzlichen Möglichkeiten in verantwor-
tungsbewusster, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Rechnung tragender Weise Gebrauch machen. In den mei-
sten Fällen gibt es keine Alternative zur Abschiebehaft. Ins-
besondere würden wohnsitzbeschränkende Auflagen bei
dem Personenkreis, der nach dem oben Gesagten für eine Si-
cherungshaft überhaupt in Betracht kommt, ihre Wirkung
verfehlen.

Zu 4.:
Ergänzende landesrechtliche Regelungen speziell für die Si-
cherungshaft bestehen nicht. Fragen der Sicherungshaft sind
auch nicht in veröffentlichten bayerischen Verwaltungsvor-
schriften geregelt; eine Fundstelle kann daher auch insoweit
nicht genannt werden.

Zu 5.:
Eigene Abschiebehaftanstalten bestehen in Bayern nicht, an-
dere Unterbringungseinrichtungen gibt es in Bayern nicht.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, Frauen und Kinder, die in
der Nacht vor der Abschiebung in Sicherungshaft genommen
werden müssen, im Transitbereich des Flughafens unterzu-
bringen. Bei Sammelabschiebungen kann sich in sehr selte-
nen Fällen die Notwendigkeit ergeben, die Abzuschiebenden

kurzzeitig in einem sonstigen Gebäude unterzubringen,
wenn Haftplätze fehlen.

Zu 6. a):
Die Praxis der bayerischen Ausländerbehörden geht dahin,
bei Familien nach Möglichkeit nur für den Ehemann Siche-
rungshaft zu beantragen und auf diese Weise Sicherungshaft
bei Müttern und ihren minderjährigen Kindern zu vermei-
den. Wenn allerdings zu befürchten ist, dass diese unmittel-
bar vor dem Abschiebe- bzw. Zurückschiebungstermin un-
tertauchen werden oder der Zeitpunkt des Abfluges eine Ab-
holung aus der Wohnung zur Nachtzeit erforderlich machen
würde, kommt eine kurzfristige gesicherte Unterbringung
von Frauen mit minderjährigen Kindern in der Transitunter-
kunft am Flughafen in Betracht (in der Regel für die Nacht
vor dem Abflug- bzw. Rückführungstermin). Voraussetzung
ist auch hierfür ein richterlicher Haftbeschluss. Es ist davon
auszugehen, dass eine Notwendigkeit, ältere Menschen und
geistig Behinderte in Sicherungshaft zu nehmen, in aller Re-
gel nicht besteht.

Zu 6. b):
Siehe 5. und 6. a).

Zu 7. a):
Abschiebungsgefangene haben die Möglichkeit, bei Erfüllen
der gesetzlichen Voraussetzungen Prozesskostenhilfe gemäß
§ 166 VwGO in Verbindung mit §§ 114 ff. ZPO oder Bera-
tungshilfe nach dem Beratungshilfegesetz zu erhalten. Dies
umfasst gegebenenfalls auch die Kosten eines Beistandes.
Darüber hinausgehende Finanzierungsmöglichkeiten sind im
Ausländergesetz nicht enthalten und könnten nur durch eine
Änderung dieses Bundesgesetzes begründet werden.

Statistische Angaben über die Gewährung von Beratungs-
und Prozesskostenhilfe an Abschiebungsgefangene liegen
nicht vor.

Zu 7. b) und 8. b):

Teilfrage 1:
Die Besuchsmöglichkeiten richten sich gemäß § 8 Abs. 2 des
Gesetzes über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentzie-
hungen (FEVG) in Verbindung mit § 171 Strafvollzugsge-
setz (StVollzG) nach den §§ 23 ff. StVollzG. Demnach ha-
ben Abschiebungsgefangene wie andere Gefangene An-
spruch auf mindestens eine Stunde Besuch im Monat.

Die Justizvollzugsanstalten unternehmen große Anstrengun-
gen, um die Besuchsmöglichkeiten über die Mindestbe-
suchszeit von einer Stunde pro Monat hinaus zu erweitern
und zugleich die Rahmenbedingungen für Besuche zu ver-
bessern. Dies kommt selbstverständlich auch den Abschie-
bungsgefangenen zugute. Dabei müssen aber die personellen
und räumlichen Gegebenheiten der jeweiligen Justizvoll-
zugsanstalt berücksichtigt und insbesondere der Gesichts-
punkt der Gleichbehandlung beachtet werden; deshalb kön-
nen die Besuchsmöglichkeiten nicht einseitig nach den Be-
dürfnissen der Gruppe der Abschiebungsgefangenen – und
damit zu Lasten der übrigen, meist wesentlich länger inhaf-
tierten Gefangenen – ausgerichtet werden. In der Justizvoll-
zugsanstalt St. Georgen-Bayreuth können sich Abschie-
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bungsgefangene beispielsweise bis zu viermal im Monat für
die Dauer von 45 Minuten besuchen lassen.

Über die allgemeinen gesetzlichen Vorgaben für Besuchs-
verbote gemäß § 25 StVollzG hinaus bestehen keine Kriteri-
en speziell für Abschiebungshäftlinge.

Zu 7. c):
In den Justizvollzugsanstalten des hiesigen Geschäftsbe-
reichs sind Psychologen, Sozialpädagogen und Sozialarbei-
ter beschäftigt. Deren Dienste können von den Abschie-
bungsgefangenen ebenso in Anspruch genommen werden
wie die Leistungen der übrigen in den Justizvollzugsanstal-
ten tätigen Fachdienste und ehrenamtlichen Mitarbeiter.
Gemäß § 8 Abs. 2 FEVG in Verbindung mit § 171 StVollzG
werden Abschiebungsgefangene in gleicher Weise wie Straf-
gefangene religiös bzw. weltanschaulich betreut. Den Ab-
schiebungsgefangenen wird auf Wunsch geholfen, mit einem
Seelsorger ihrer Religions-/Weltanschauungsgemeinschaft
in Verbindung zu treten (§ 53 Abs. 1 Satz 2 StVollzG).

Zu 8. a):
Grundsätzlich wird gegenüber Abschiebungsgefangenen be-
züglich der Sicherheitsvorkehrungen kein anderer Maßstab
angelegt als bei anderen Gefangenen. Eine Einschränkung

besteht allerdings hinsichtlich der Gewährung von Voll-
zugslockerungen. Nach den für alle Länder geltenden bun-
deseinheitlichen Verwaltungsvorschriften zum Strafvoll-
zugsgesetz (VVStVollzG) sind Gefangene, gegen die eine
vollziehbare Ausweisungsverfügung für den Geltungsbe-
reich des Strafvollzugsgesetzes besteht und die aus der Haft
abgeschoben werden sollen, wegen der dabei im Regelfall zu
bejahenden Fluchtgefahr generell vom offenen Vollzug so-
wie von Außenbeschäftigung, Freigang, Ausgang und Ur-
laub aus der Haft ausgeschlossen; Ausnahmen hiervon kön-
nen mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde und im Beneh-
men mit der zuständigen Ausländerbehörde zugelassen wer-
den.

Zu 8. b):

2. Teilfrage:
Aus organisatorischen Gründen und zur Wahrung der An-
staltssicherheit können auch den Abschiebungsgefangenen
Telefongespräche nur in dringenden Fällen, in denen die
sonstigen Kommunikationsmöglichkeiten nicht ausreichen,
ermöglicht werden. Dabei wird besonders berücksichtigt,
dass für entfernt wohnende Angehörige die Besuchsmög-
lichkeiten erschwert sind, und deshalb in solchen Fällen bei
der Bewilligung von Ferngesprächen ein möglichst großzü-
giger Maßstab angelegt.
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